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Artikel 11)

Änderung des Hessischen Schulgesetzes

Das Hessische Schulgesetz in der Fas-
sung vom 14. Juni 2005 (GVBl. I S. 442)2)
wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der
Angabe „§ 15 Betreuungsangebote
und ganztägige Angebote der Schu-
len“ eingefügt:

„§ 15a Vertretung bei Unterrichtsaus-
fall (Verlässliche Schule)“

2. Nach § 15 wird als § 15a eingefügt:

„§ 15a

Vertretung bei Unterrichtsausfall 
(Verlässliche Schule)

(1) Die Schulen treffen in eigener
Zuständigkeit Maßnahmen zur Ge-
währleistung einer vollständigen Un-
terrichtsversorgung. Dazu können sie
auch Vertretungskräfte, die nicht der
Schule angehören und für den einzel-
nen Vertretungsfall für einen Zeitraum
bis zu fünf Wochen herangezogen
werden können (externe Vertretungs-
kräfte), beschäftigen. Über deren Eig-
nung und Auswahl entscheidet die
Schulleiterin oder der Schulleiter; An-
bieter von Personaldienstleistungen
können berücksichtigt werden. Die ex-
ternen Vertretungskräfte werden in ei-
ner Pool-Liste erfasst, aus der die im
Einzelfall einzusetzende externe Ver-
tretungskraft ausgewählt wird. Für
den jeweiligen Einsatz schließt die
Schulleiterin oder der Schulleiter mit
ihr im Rahmen der hierfür zur Verfü-
gung stehenden Mittel einen befriste-
ten Arbeitsvertrag. Ein Anspruch auf
Aufnahme in die Pool-Liste oder auf
Abschluss eines Arbeitsvertrages be-
steht nicht.

(2) Die Aufnahme einer externen
Vertretungskraft in die Pool-Liste un-
terliegt der Mitbestimmung des Perso-
nalrats. § 77 Abs. 4 des Hessischen Per-
sonalvertretungsgesetzes vom 24. März
1988 (GVBl. I S. 103), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 15. Dezember 2005
(GVBl. I S. 843), gilt entsprechend.
Weitere Beteiligungsrechte des Perso-
nalrates im Hinblick auf den Einsatz
externer Vertretungskräfte bestehen
nicht.

(3) Auf das Mitbestimmungsverfah-
ren nach Abs. 2 findet § 69 Abs. 1 und 2
des Hessischen Personalvertretungsge-
setzes Anwendung. Verweigert der
Personalrat die erforderliche Zustim-
mung, können die Schulleiterin oder
der Schulleiter die Angelegenheit bin-
nen fünf Werktagen dem Kultusminis-
terium vorlegen. Dieses holt vor seiner
Entscheidung eine Empfehlung der 
Einigungsstelle ein. Hierfür werden
beim Kultusministerium eine oder
mehrere ständige Einigungsstellen
nach § 71 Abs. 2 des Hessischen Perso-
nalvertretungsgesetzes eingerichtet
mit der Maßgabe, dass die Bestellung
der Beisitzer durch das Kultusministe-
rium einerseits und den Hauptperso-
nalrat der Lehrer beim Kultusminister
andererseits erfolgt. Werden mehrere
ständige Einigungsstellen eingerichtet,
wird ihre Zuständigkeit vorab vom
Kultusministerium nach allgemeinen
Merkmalen bestimmt. Soweit in die-
sem Absatz nichts anderes geregelt ist,
gilt für das Verfahren der Einigungs-
stelle § 71 Abs. 1 bis 4 und Abs. 7 des
Hessischen Personalvertretungsgeset-
zes entsprechend. Die Einigungsstelle
gibt binnen zehn Werktagen nach 
ihrer Anrufung eine Empfehlung an
das Kultusministerium ab. Das Kultus-
ministerium entscheidet abschließend.
Dies gilt auch, wenn die Einigungsstel-
le keine Empfehlung oder eine Emp-
fehlung erst nach Ablauf der Frist nach
Satz 7 abgibt.

(4) Ist das Verfahren nach Abs. 2
und 3 noch nicht eingeleitet oder noch
nicht abgeschlossen und würde dessen
Durchführung voraussichtlich den Ein-
satz einer externen Vertretungskraft
verhindern, so kann die Schulleiterin
oder der Schulleiter diese vorläufig bis
zur Entscheidung des Kultusministeri-
ums in die Pool-Liste aufnehmen und
einsetzen. Der Personalrat ist über die
vorläufige Aufnahme in die Pool-Liste
unverzüglich zu informieren, und das
Verfahren nach den Abs. 2 und 3 ist
unverzüglich einzuleiten oder fortzu-
setzen. 

(5) Über die in ihrem Zuständig-
keitsbereich in Pool-Listen aufgenom-
menen externen Vertretungskräfte
wird die Frauenbeauftragte bei den
Staatlichen Schulämtern für die Lehr-
kräfte in regelmäßigen Abständen in-
formiert. Eine weitere Beteiligung der
Frauenbeauftragten findet nicht statt.

(6) Das Nähere über den Einsatz
der externen Vertretungskräfte wird
durch Rechtsverordnung geregelt, ins-
besondere zu

1. der Bestimmung der Eignung,
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D e r  L a n d t a g  h a t  d a s  f o l g e n d e  G e s e t z  b e s c h l o s s e n :

Gesetz
zur Sicherstellung der Unterrichtsversorgung

Vom 13. Juli 2006

1) Ändert GVBl. II 72-123
2) Im Anschluss an die Bekanntmachungsermächtigung durch

Art. 9 des Gesetzes vom 29. November 2004 (GVBl. I S. 330)
ist durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218, 236) ein
neuer § 184a in das Hessische Schulgesetz eingefügt wor-
den.
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2. dem Verfahren der Aufnahme in
die Pool-Listen,

3. der Festlegung von Vergütungs-
grundsätzen,

4. der Heranziehung von externen
Anbietern von Personaldienstleis-
tungen,

5. den Befugnissen der externen Ver-
tretungskräfte.“

3. Dem § 86 wird als Abs. 6 angefügt:

„(6) Zur Vermeidung des Unter-
richtsausfalls können im Rahmen des
Vertretungskonzepts nach § 15a auch
geeignete Personen, die nicht Lehr-
kräfte im Sinne des Abs. 1 sind, als
Vertretungskräfte im Unterricht einge-
setzt werden. Für diese ist die Unter-
richtserlaubnis nach § 62 Abs. 1 des
Hessischen Lehrerbildungsgesetzes
vom 29. November 2004 (GVBl. I 
S. 330) allgemein durch das Kultusmi-
nisterium erteilt. Zu Aufgaben über
den zu erteilenden Unterricht hinaus
sollen sie nicht herangezogen werden.
Sie sind zu pädagogischen Maßnah-
men nach § 82 Abs. 1 berechtigt. An
den Konferenzen der Lehrkräfte kön-
nen sie ohne Stimmrecht teilnehmen.
Sie nehmen keine Leistungsbewertun-
gen nach § 73 vor und wirken nicht bei
Versetzungsentscheidungen nach § 75

mit. Näheres regelt die Verordnung
nach § 15a Abs. 6.“

4. § 127a Abs. 2 Satz 5 wird aufgehoben.

5. § 185 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Kultusministerin oder
der Kultusminister ist zum Erlass
der Rechtsverordnungen und der
Anordnungen nach § 4a Abs. 3 
und 4, § 5 Abs. 4, § 8 Abs. 5, § 8a
Abs. 2, § 9 Abs. 5, § 10 Abs. 2 und 5,
§ 13 Abs. 7, § 15a Abs. 6, §§ 20, 28
und 33 Abs. 2, §§ 38, 44, 47, 55 und
70 Abs. 4, § 73 Abs. 6, § 74 Abs. 5, 
§ 75 Abs. 7, § 76 Abs. 3, §§ 80, 81
und 82 Abs. 11, § 83 Abs. 9, § 84
Abs. 1, § 85, § 91, § 95 Abs. 1, § 99c,
§§ 105 und 121 Abs. 4, § 136, § 143
Abs. 5, § 144a Abs. 5, § 152 Abs. 2,
§ 153 Abs. 5, § 176 Abs. 4 zustän-
dig.“

b) In Abs. 5 wird die Angabe „§ 144a
Abs. 2“ durch die Angabe „§ 144a
Abs. 5“ ersetzt.

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Wiesbaden, den 13. Juli 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D i e  H e s s i s c h e  K u l t u s m i n i s t e r i n

K o c h Wo l f f
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Aufgrund des Art. 2 des Gesetzes zur
Änderung des Gesetzes über die staatli-
che Anerkennung von Berufsakademien
und des Ingenieursgesetzes vom 24. Mai
2006 (GVBl. I S. 318) wird nachstehend

der Wortlaut des Gesetzes über die staat-
liche Anerkennung von Berufsakademien
in der vom 1. Juli 2006 an geltenden Fas-
sung bekannt gemacht.

Bekanntmachung
der Neufassung des Gesetzes über die staatliche Anerkennung 

von Berufsakademien*)

Vom 1. Juli 2006

Gesetz 
über die staatliche Anerkennung von Berufsakademien

in der Fassung vom 1. Juli 2006

*) GVBl. II 70-217

§ 1

Begriff und Aufgaben

(1) Die Berufsakademien sind beson-
dere Bildungseinrichtungen des tertiären
Bereichs.

(2) Berufsakademien sind Einrichtun-
gen nicht staatlicher Träger, die eine min-
destens dreijährige wissenschaftsbezoge-
ne und zugleich praxisorientierte Ausbil-
dung vermitteln. Sie können mit Hoch-
schulen zusammenarbeiten.

(3) Die Ausbildung besteht aus einer
praktischen Ausbildung und aus einem
Studium an der Berufsakademie. Die
praktische Ausbildung und das Studium
sind aufeinander abgestimmt (duale Aus-
bildung).

(4) Die praktische Ausbildung findet in
Betrieben der Wirtschaft, vergleichbaren
Einrichtungen der Berufspraxis, Einrich-
tungen der freien Berufe sowie Einrich-
tungen von Trägern sozialer Aufgaben
statt, die insoweit mit der Berufsakademie
zusammenwirken.

(5) Berufsakademien fördern die Wei-
terbildung. Dies beinhaltet neben ausbil-
dungsbegleitenden auch berufsbegleiten-
de Angebote.

§ 2

Staatliche Anerkennung

(1) Eine Einrichtung nach § 1 Abs. 2
bedarf der staatlichen Anerkennung,
wenn sie die Bezeichnung „Berufsakade-
mie“ führen oder sonst verwenden will.

(2) Die staatliche Anerkennung be-
rechtigt die Einrichtung, die Bezeichnung
„Berufsakademie“ oder eine auf eine Be-
rufsakademie hinweisende Bezeichnung
zu führen. Die von der Berufsakademie

verwendeten Bezeichnungen müssen ei-
ne Verwechslung mit Hochschuleinrich-
tungen ausschließen. Die englischsprachi-
ge Bezeichnung lautet „University of
Cooperative Education“.

(3) Es ist verboten, eine Einrichtung
unter Verwendung der Bezeichnung „Be-
rufsakademie“ ohne die erforderliche
staatliche Anerkennung zu betreiben.

§ 3

Anerkennungsverfahren

(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 2 er-
halten auf Antrag vom Ministerium für
Wissenschaft und Kunst die staatliche An-
erkennung als Berufsakademie, wenn sie
folgende Anforderungen erfüllen:

1. Zwischen Betrieben und Einrichtun-
gen nach § 1 Abs. 4, die für eine Aus-
bildung nach § 1 Abs. 3 geeignet sind,
und der Berufsakademie muss in ei-
nem Ausbildungsrahmenplan für je-
den Studiengang vereinbart sein:

a) der Inhalt der praktischen Ausbil-
dung,

b) die zeitliche und inhaltliche Ab-
stimmung von praktischer Ausbil-
dung und Studium, wobei die Zeit-
anteile in einem ausgewogenen
Verhältnis stehen müssen.

2. Zum Studium an der Berufsakademie
dürfen nur Personen zugelassen wer-
den, die zum Studium an einer Hoch-
schule berechtigt sind und von einem
geeigneten Betrieb oder einer geeig-
neten Einrichtung, mit dem oder mit
der sie einen Vertrag über eine Ausbil-
dung nach § 1 Abs. 4 abgeschlossen
haben, angemeldet werden.

Wiesbaden, den 1. Juli 2006

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

C o r t s



3. Die Berufsakademie muss über die für
den Studienbetrieb erforderliche per-
sonelle sowie räumliche und sächliche
Ausstattung und über eine ausreichen-
de Zahl geeigneter Lehrkräfte verfü-
gen.

4. Die Berufsakademie muss die Gewähr
dafür bieten, dass sie den Lehrbetrieb
und das Prüfungsverfahren entspre-
chend den geltenden Rechtsvorschrif-
ten durchführt.

5. Die an der Berufsakademie tätigen
Lehrkräfte und die Studierenden müs-
sen an der Gestaltung des Studienbe-
triebs angemessen beteiligt werden.

6. Der Bestand der Berufsakademie muss
nach einer Finanzierungsplanung ihres
Trägers für die Dauer der Ausbildung
der jeweils Studierenden finanziell ge-
sichert erscheinen.

(2) Die Lehrkräfte müssen in der Regel
über die für eine Lehrtätigkeit als Profes-
sorin oder Professor oder als Lehrbeauf-
tragte oder Lehrbeauftragter an einer
Fachhochschule erforderliche Qualifikati-
on verfügen. 40 vom Hundert des Lehrbe-
triebes an der Berufsakademie soll von
hauptberuflichen Lehrkräften durchge-
führt werden. Im Ausnahmefall können
hierzu während des in Abs. 4 genannten
Zeitraums auch Professorinnen und Pro-
fessoren an Fachhochschulen und Univer-
sitäten gerechnet werden, die in Aus-
übung einer Nebentätigkeit an einer Be-
rufsakademie lehren, wenn auch durch
sie die Kontinuität im Lehrangebot und
die Konsistenz der Gesamtausbildung so-
wie verpflichtend die Betreuung und Be-
ratung der Studierenden gewährleistet
ist. Die Bestellung als hauptberufliche
Lehrkraft und die Erteilung eines Lehr-
auftrags ist dem Ministerium für Wissen-
schaft und Kunst anzuzeigen. Dieses
kann innerhalb von drei Monaten der Be-
stellung widersprechen, wenn die vorge-
nannten Voraussetzungen nicht gegeben
sind. Hauptberuflichen Lehrkräften kann
das Ministerium für Wissenschaft und
Kunst im Einzelfall für die Zeit der Zu-
gehörigkeit zum Lehrkörper die Bezeich-
nung „Professorin oder Professor an einer
Berufsakademie“ verleihen.

(3) Die Berufsakademie bietet mindes-
tens zwei verschiedene Studiengänge mit
jeweils mehreren fachlichen Schwer-
punkten an. Dies gilt nicht, wenn inner-
halb eines Studienganges die Einrichtung
von fachlichen Schwerpunkten durch das
entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld
nicht nahe gelegt wird.

(4) Sofern zum Zeitpunkt der staatli-
chen Anerkennung die Voraussetzungen
des Abs. 2 Satz 2 und Abs. 3 noch nicht
vollständig erfüllt sind, müssen sie inner-
halb von drei Jahren nach der staatlichen
Anerkennung nachgewiesen werden.

(5) Für die Berufsakademie soll ein Ku-
ratorium bestehen, das an Entscheidun-
gen über die Entwicklung der Berufsaka-
demie und über alle sie betreffenden Fra-
gen von grundsätzlicher Bedeutung mit-
wirkt und dem mindestens Vertreterinnen

oder Vertreter der zuständigen Industrie
und Handelskammer oder einer anderen
berufsständischen Kammer, der Arbeitge-
ber- und der Arbeitnehmerorganisatio-
nen, der an der Ausbildung beteiligten
Betriebe, der an der Berufsakademie täti-
gen Lehrkräfte und der Studierenden an-
gehören.

(6) Das Ministerium für Wissenschaft
und Kunst soll die Erfüllung der in Abs. 1
genannten Voraussetzungen im Rahmen
einer Evaluation durch von ihm beauf-
tragte sachverständige Einrichtungen
oder sachverständige Personen prüfen
lassen. Eine solche Evaluation der Berufs-
akademie soll regelmäßig alle fünf Jahre
durchgeführt werden.

(7) Die Kosten des Verfahrens zur
staatlichen Anerkennung sowie die Kos-
ten einer Evaluation nach Abs. 6 trägt der
Träger der Berufsakademie.

§ 4

Rahmenprüfungsvorschriften

Die Ministerin oder der Minister für
Wissenschaft und Kunst erlässt im Beneh-
men mit den Berufsakademien Rahmen-
prüfungsvorschriften für die Ausbildungs-
gänge durch Rechtsverordnung. Die
Rechtsverordnung enthält insbesondere
Bestimmungen über

1. die Ausbildungsziele,

2. die Dauer der Ausbildung und ihre
zeitliche Gliederung im Wechsel zwi-
schen praktischer Ausbildung und Stu-
dium,

3. die Voraussetzungen für die Zulassung
zur Prüfung, die Prüfungsanforderun-
gen, das Prüfungsverfahren und die
Anforderungen an die Prüfenden.

§ 5

Genehmigung

(1) Die Einführung von Studiengängen
bedarf der Genehmigung des Ministeri-
ums für Wissenschaft und Kunst.

(2) Die Berufsakademie erlässt für je-
den Studiengang eine Studien- und Prü-
fungsordnung, die der Genehmigung des
Ministeriums für Wissenschaft und Kunst
bedarf.

(3) Die Genehmigungen nach Abs. 1
und 2 gelten bei Nachweis der Akkredi-
tierung des Studiengangs als erteilt. In
diesem Fall sind die Studien- und Prü-
fungsordnungen dem Ministerium für
Wissenschaft und Kunst anzuzeigen. So-
weit sie Rechtsverstöße enthalten, kann
ihre Genehmigung durch das Ministerium
für Wissenschaft und Kunst aufgehoben
werden.

§ 6

Abschlüsse und Berufsbezeichnungen

(1) Aufgrund einer bestandenen Ab-
schlussprüfung in einem akkreditierten
Bachelorstudiengang verleiht die Berufs-
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akademie die Abschlussbezeichnung
„Bachelor“. Dieser Abschluss ist hoch-
schulrechtlich Bachelorabschlüssen von
Hochschulen gleichgestellt.

(2) Soweit Studiengänge mit einem
Diplom abschließen, verleiht die Berufs-
akademie dieses mit dem Zusatz „Berufs-
akademie (BA)“ mit Angabe der Fach-
richtung. Es vermittelt die gleichen be-
rufsrechtlichen Befähigungen wie ein
Studienabschluss an der Fachhochschule.

§ 7

Anrechenbarkeit und Weiterstudium 
an einer Fachhochschule

(1) An Berufsakademien erbrachte Stu-
dien- und Prüfungsleistungen werden auf
ein Fachhochschulstudium angerechnet,
soweit die Gleichwertigkeit gegeben ist.
Studienleistungen und Prüfungsleistun-
gen sind gleichwertig, wenn sie in Inhalt,
Umfang und in den Anforderungen den-
jenigen des Studienganges an der auf-
nehmenden Fachhochschule im Wesentli-
chen entsprechen. Dabei ist kein schema-
tischer Vergleich, sondern eine Gesamt-
betrachtung oder Gesamtbewertung vor-
zunehmen.

(2) Für Absolventinnen und Absolven-
ten eines Studiengangs, der mit einer 
Berufsbezeichnung nach § 6 Abs. 2 ab-
schließt, sollen die Fachhochschulen, die
Hochschulen des Landes sind, Studienan-
gebote vorsehen, die den Erwerb eines
berufsqualifizierenden Hochschulab-
schlusses nach zwei Semestern ermögli-
chen.

§ 8

Erteilung, Erlöschen und Widerruf 
der staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann
befristet und mit Auflagen versehen wer-
den.

(2) Die staatliche Anerkennung er-
lischt, wenn die Berufsakademie nicht in-
nerhalb einer vom Ministerium für Wis-
senschaft und Kunst bestimmten ange-
messenen Frist eröffnet wird oder ohne
seine Zustimmung länger als ein Jahr ge-
schlossen bleibt.

(3) Die staatliche Anerkennung kann
außer in den in § 49 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 
bis 4 des Hessischen Verwaltungsverfah-
rensgesetzes in der Fassung vom 4. März
1999 (GVBl. I S. 222) bestimmten Fällen
auch dann widerrufen werden, wenn der
Träger oder die Leitung der Berufsaka-
demie trotz schriftlicher Aufforderung der
Verpflichtung nach Abs. 4 nicht nach-
kommt.

(4) Der Träger und die Leitung der Be-
rufsakademie sind verpflichtet, dem Mi-
nisterium für Wissenschaft und Kunst
Auskunft zu erteilen und alle Unterlagen
zur Verfügung zu stellen, die erforderlich
sind, damit es auf die fortlaufende Erfül-
lung der Voraussetzungen des § 3 Abs. 1
bis 5 hinwirken kann.

§ 9

Zuwendungen

Das Land kann Trägerinnen und Trä-
gern staatlich anerkannter Berufsakade-
mien Beihilfen gewähren, wenn

1. ein besonderes Interesse des Landes
an einer Förderung festgestellt wird,

2. die angebotenen Studiengänge geneh-
migt sind, in Übereinstimmung mit den
Planungen der Hochschulen und Be-
rufsakademien des Landes Hessen ste-
hen und Einvernehmen mit dem Mi-
nisterium für Wirtschaft, Verkehr und
Landesentwicklung besteht,

3. die steuerrechtliche Gemeinnützigkeit
von der zuständigen Finanzbehörde
anerkannt ist und

4. für einen Teil der besonders befähig-
ten Studierenden die Befreiung von
Studiengebühren vorgesehen ist.

Die Höhe der Finanzhilfe und die von der
Berufsakademie zu erbringenden Leistun-
gen sind in einer Vereinbarung festzule-
gen. Eine Vereinbarung, die über das lau-
fende Haushaltsjahr hinaus Zuwendun-
gen festlegt, bedarf der Zustimmung des
Landtags.

§ 10

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer ohne
die nach § 2 Abs. 1 erforderliche staatli-
che Anerkennung eine Einrichtung unter
Verwendung der Bezeichnung „Berufs-
akademie“ betreibt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer
eine Berufsbezeichnung nach § 6 führt,
ohne hierzu berechtigt zu sein.

(3) Ordnungswidrigkeiten nach Abs. 1
können mit einer Geldbuße bis zu fünf-
zehntausend Euro, Ordnungswidrigkeiten
nach Abs. 2 können mit einer Geldbuße
bis zu zehntausend Euro geahndet wer-
den.

§ 11

Übergangsvorschriften

(1) Eine Einrichtung, die zum Zeit-
punkt des In-Kraft-Tretens dieses Geset-
zes die Bezeichnung „Berufsakademie“
in ihrem Namen führt oder sonst verwen-
det, darf diese Bezeichnung ein Jahr lang
weiterführen oder verwenden, auch wenn
sie nicht nach § 2 anerkannt ist.

(2) Vor In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
an Berufsakademien erworbene Berufs-
bezeichnungen mit dem Zusatz „Berufs-
akademie“ oder „BA“ dürfen weiter ge-
führt werden.

(3) Wer vor In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes eine Ausbildung an einer Berufs-
akademie begonnen hat, darf bei erfolg-
reichem Abschluss die für den Ausbil-
dungsgang vorgesehene Berufsbezeich-
nung mit dem Zusatz „Berufsakademie“
oder „BA“ führen, auch wenn die Berufs-
akademie nicht nach § 2 anerkannt ist.
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Die bisher geltenden Ausbildungs- und
Prüfungsvorschriften gelten bis zum Er-
lass neuer Regelungen aufgrund dieses
Gesetzes fort.

(4) Wenn im Anerkennungsverfahren
festgestellt wird, dass einem Ausbil-
dungsgang einer nach § 2 anerkannten
Berufsakademie eine Berufsbezeichnung
gemäß § 6 entspricht, die von der bisheri-
gen Berufsbezeichnung abweicht, darf
statt der bisherigen die abweichende Be-
rufsbezeichnung geführt werden.

(5) Wer vor In-Kraft-Treten dieses Ge-
setzes an einer Verwaltungs- und Wirt-
schaftsakademie im Rahmen einer Abitu-
rientenausbildung eine Berufsbezeich-
nung mit dem Zusatz „VWA“ erworben
hat, darf statt dessen die Berufsbezeich-

nung mit dem Zusatz „Berufsakademie“
oder „BA“ führen, wenn der entsprechen-
de Ausbildungsgang der Berufsakademie
anerkannt worden ist. Abs. 4 findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 12

Berichtspflicht, In-Kraft-Treten, 
Außer-Kraft-Treten

(1) Die Hessische Landesregierung er-
stattet im Abstand von vier Jahren dem
Hessischen Landtag Bericht über die Ent-
wicklung der Berufsakademien in Hes-
sen.

(2) Dieses Gesetz tritt am Tage nach
der Verkündung in Kraft; es tritt mit Ab-
lauf des 31. Dezember 2011 außer Kraft.
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